06 Amt fiir Stadtentwicklung und Erfu rt

Stadtplanung LANDESHAUPTSTADT
THURINGEN
Der Oberbiirgermeister

Titel der Drucksache:
Bebauungsplan BUE219 "Ubern Krautlandern, Drucksache 2 99 1 /2 5
Rudolstadter StraRe, Dorfgebiet und
offentliche Einrichtung", 2. Anderung - Entscheidungsvorlagen
Abwadgungs- und Satzungsbeschluss Stadtrat

offentlich
Beratungsfolge Datum Behandlung Zustandigkeit
Dienstberatung OB 02.04.2026 nicht 6ffentlich Vorberatung
Ortsteilrat Urbich 28.04.2026 offentlich Anhérung
Ausschuss fur Stadtentwicklung, Bau, 30.04.2026 offentlich Vorberatung
Umwelt, Klimaschutz und Verkehr
Stadtrat 20.05.2026 offentlich Entscheidung
Beschlussvorschlag
01

Die Abwagung (Anlage 4) zu den im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit, der Behorden und
sonstiger Trager offentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen wird beschlossen. Das
Abwadgungsergebnis mit Begriindung ist Bestandteil des Beschlusses.

02

Gemal § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 97 Abs. 2 Thiringer Bauordnung (ThurBO)
und § 19 Abs. 1Satz 1, § 2 Abs. 1 und 2 Thiringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thuringer
Kommunalordnung - ThirKO) in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses jeweils giiltigen
Fassung wird die 2. Anderung des Bebauungsplanes BUE219 "Ubern Krautlandern, Rudolstadter
StraRe, Dorfgebiet und 6ffentliche Einrichtung", bestehend aus dem Textbebauungsplan (Anlage
2) mit den textlichen Festsetzungen in seiner Fassung vom 14.11.2025 als Satzung beschlossen.

02.04.2026, gez. A. Horn

Datum, Unterschrift
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Nachhaltigkeitscontrolling |:| Nein Ja,siehe Anlage | Demografisches Controlling |:| Nein Ja, siehe Anlage

Finanzielle Auswirkungen Nein |:| Ja — Nutzen/Einsparung Nein |:| Ja, siehe Sachverhalt

l, Personal- und Sachkosten (in EUR) /
Personalkosteneinsparung (in VbE)

Deckung im Haushalt |:| Nein |:| Ja Gesamtkosten EUR

!

2025 2026 2027 2028
Verwaltungshaushalt Einnahmen EUR EUR EUR EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben EUR EUR EUR EUR
Vermdégenshaushalt Einnahmen EUR EUR EUR EUR
Vermdégenshaushalt Ausgaben EUR EUR EUR EUR

|:| Deckung siehe Entscheidungsvorschlag

Fristwahrung

Ja |:| Nein

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 - Ubersichtsskizze

Anlage 2 - Textbebauungsplan - BUE219, 2. Anderung

Anlage 3 - Begriindung

Anlage 3.1 - Rechtsverbindlicher Bebauungsplan BUE219, 1. Anderung
Anlage 3.2- Bestandsaufnahme gewerblicher Nutzungen

Anlage 4.1 — Abwdgung (6ffentlich)

Anlage 4.2 - Abwdgung (nicht 6ffentlich)

Beschlusslage

Flachennutzungsplan
Die Stadt Erfurt verfugt Uber einen Flachennutzungsplan (FNP), wirksam mit Bekanntmachung
vom 27.05.2006 im Amtsblatt Nr. 11/2006, neu bekannt gemacht am 14.07.2017 im Amtsblatt
Nr.12/2017, zuletzt geandert durch die FNP-Anderung Nr. 41, wirksam mit Veroffentlichung vom
25.09.2024 im Amtsblatt Nr. 17/18/2024.

Bebauungsplan
Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan BUE219 vom 25.10.1993 (DS BUE 61/93); bekannt

gemacht als 6ffentlicher Aushang am 07.03.1994

Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan BUE219 1. vereinfachte Anderung am 18.03.1998 (DS
BUEO61/98); bekannt gemacht durch Veroéffentlichung im Amtsblatt Nr. 7/1998
Aufstellungsbeschluss zur 2. Anderung des Bebauungsplanes BUE219 vom 09.03.2022 (DS
1645/21); bekannt gemacht im Amtsblatt Nr. 7/2022 vom 20.04.2022
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Beschluss Uber die Billigung des Entwurfs des Bebauungsplanes BUE219, 2. Anderung, und die
offentliche Auslegung vom 06.11.2024 (DS 0827/24); bekannt gemacht im Amtsblatt Nr. 2/2025
vom 15.01.2025

Offentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes vom 27.01.2025 bis 28.02.2025
Beteiligung der Behorden und sonstigen Tragern 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB und
die Beteiligung von anerkannten Naturschutzvereinigungen nach § 63 BNatSchG bzw. die
innergemeindliche Beteiligung von Amtern der Stadtverwaltung Erfurt mit Schreiben vom
28.02.2025

Sachverhalt
Mit der 2. Anderung des Bebauungsplanes BUE219 werden folgende Ziele angestrebt:

Sicherung der Entwicklungsfahigkeit der wohnort- und somit der verbrauchernahen Versorgung
in Urbich sowie in den benachbarten Ortsteilen Dittelstedt, BuRleben und Niedernissa sowie
Ausschluss der Neuansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit nahversorgungsrelevanten und
sonstigen zentrenrelevanten Kernsortimenten im bestehenden Bebauungsplan BUE219 "Ubern
Krautlandern, Rudolstadter Stralle, Dorfgebiet und 6ffentliche Einrichtung".

Der Ubergeordnete Zweck auch dieser Bauleitplanung ist es, in den Ortsteilen eine moglichst
flachendeckende und wohnortnahe Nahversorgungsmoglichkeit zu sichern und zuklnftig
entwickeln zu kénnen. Allerdings lasst das Bauplanungsrecht es nicht zu, konkrete Festsetzungen
zur Anzahl und GroRBenordnung einer gebietsvertraglichen Nahversorgungseinrichtung zu treffen.
So ist es z.B. nicht moglich, auf einer bestimmten Flache nur ein Vorhaben mit einer bestimmten
Nutzung festzusetzen. Dies ist nur mit vorhabenbezogenen Bebauungspldnen zuldssig. Eine
rechtssichere Regelung zur Steuerung des nahversorgungs- und zentrenrelevanten Einzelhandels
unterhalb der sogenannten GroRflachigkeitsschwelle ist fir den Geltungsbereich des
Bebauungsplanes BUE219 auch nurin Form einer Satzung entsprechend des vorgelegten Entwurfes
moglich, da die augenblickliche Rechtslage auf den bestehenden freien Fldachen des
Bebauungsplans eine Vielzahl von diversen Einzelhandelsbetrieben zuldsst, die sich letztlich zu
einer Einzelhandelsagglomeration mit potenziell negativen Auswirkungen auf die Wohnruhe und
vorhandene Einzelhandelsstruktur verdichten konnte.

In den Dorf- und Mischgebieten sollen trotz der 2. Anderung des Bebauungsplanes BUE219
Einzelhandelsbetriebe zugelassen werden, die dem Baugebietscharakter entsprechen und eine
stadtebauliche Entwicklung hinsichtlich Einzelhandel in Urbich ermdglichen. Diese
korrespondieren mit den allgemein zuldssigen Nutzungen in Dorf- und Mischgebieten gemal
Baunutzungsverordnung (z.B. Pflanzen — und Gartenbaubetriebe; Kamine, Kfz, Mdbel - sonstige
Gewerbebetriebe). Ergdnzungs- und Randsortimente sind zuldssig.

Kinftig soll die Herstellung des Baurechts eines Einzelhandelsbetriebes mit
nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten Uber einen gesonderten vorhabenbezogenen
Bebauungsplan erfolgen, wobei die Beschrankung der Zuldssigkeit von Einzelhandelsbetrieben mit
nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten auf solche Betriebe, die der Nah- und/ oder
Gebietsversorgung dienen und die keine negativen Auswirkungen auf zentrale
Versorgungsbereiche haben, erfolgt. Die Bewertung des Vorliegens dieser Anforderungen ist nach
dem "Grundsatz 1: Steuerung von Einzelhandel mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten"
gemadR Seite 133-137 des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes 2017 der Landeshauptstadt Erfurt
vorzunehmen.
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Das Anderungsverfahren ist erforderlich, um rechtssichere und dem gesamtstadtischen
Einzelhandels- und Zentrenkonzept entsprechende Regelungen zur Einzelhandelsnutzungen zu
treffen. Hierbei handelt es sich um Regelungen mit Festsetzungscharakter, sodass die
Durchfiihrung eines formellen Verfahrens notwendig ist.

Der Bebauungsplan wurde als Textbebauungsplan aufgestellt, da die genannten Ziele
ausschlielRlich Textliche Festsetzungen betreffen.

Mit dem Entwurf des Textbebauungsplans wurde die 6ffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB
durchgefihrt. Es wurden keine Stellungnahmen vorgebracht sowie normative Hinderungsgriinde
aufgezeigt, die der Weiterfihrung des Bebauungsplanverfahrens und dem Satzungsbeschluss
entgegenstehen. Die erfassten Hinweise und Anregungen wurden in der Abwdgung der privaten
und 6ffentlichen Belange gepriift.

Anderungen nach Offenlage

Nach der 6ffentlichen Auslegung der 2. Anderung des Bebauungsplanes BUE219 wurden auch
entsprechend der Abwagung redaktionelle Anderungen in den Bebauungsplan aufgenommen.

Die Anderungen haben keinerlei Auswirkungen auf die Ziele, die Grundzige des
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes BUE219, 1. Anderung.

Die im Bebauungsplan formulierten sonstigen planungsrechtlichen Festsetzungen z.B. zur Art und
Mall der baulichen Nutzung, der Uberbaubaren Grundstiicksflachen, zur Erschliefung, zu den
offentlichen und privaten Griinflachen und die sonstigen Festsetzungen gelten unverdndert weiter
fort.

Weitere Schritte nach Beschlussfassung

Die 2. Anderung des Bebauungsplans wird gemaR § 21 Abs. 3 Satz 1 ThirKO der Rechtsaufsichts-
behdrde vorgelegt.

Die Satzung wird gemalR § 21 Abs. 3 Satz 2 ThurKO friihestens nach Ablauf eines Monats ortsiiblich
bekanntgemacht, sofern die Rechtsaufsichtsbehdrde die Satzung nicht beanstandet.

Dabei wird auch angegeben, wo der Plan mit der Begriindung wahrend der Dienststunden
eingesehen und Uber den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

Den Einreichern von Stellungnahmen nach § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB wird das Abwdgungsergebnis
mitgeteilt.

Nachhaltigkeitscontrolling und Demographisches Controlling

Gegenstand der Drucksache ist ein Bebauungsplanverfahren nach dem BauGB. Im Rahmen des
gesetzlich normierten Bebauungsplanverfahrens sind sowohl die umweltrelevanten Belange nach
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB als auch die Belange der Bevdlkerungsentwicklung nach § 1 Abs. 6 Nr. 2
BauGB zu ermitteln, zu wichten und abzuwdagen. Das Nachhaltigkeitscontrolling und
demographische Controlling ist somit integraler Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens und
erfolgt nicht gesondert

DA1.15 Drucksache : 2991/25 Seite4von4
LV 1.51

01.11
© Stadt Erfurt



	FLD_voname
	Datum
	Ostatus
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Anlage

